
 

1 
 

Praktikantenamt der Fakultät  
Maschinbau und Werkstofftechnik 

Prof. Dr.-Ing. Lothar Kallien 
Sekretariat: Frau Nicole Merz 

Nicole.Merz@hs-aalen.de 
 

“How To Praxissemester” – praktische Hinweise 
 

Der rechtliche Rahmen für das Praxissemester ist in der SPO 
verankert: 
 

§ 9 Praktisches Studiensemester  
1. In den Studiengängen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 4 und Nr. 6 – 15 ist ein praktisches Studiensemester im fünften Semester 

integriert. Im Studiengang nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 ist ein praktisches Studiensemester im 7 Semester integriert. 
Abweichende Regelungen sind im Teil B des jeweiligen Studiengangs in der jeweils gültigen Fassung verankert.  
 

2. Im Praktischen Studiensemester sind in einem Betrieb oder einer anderen Einrichtung der Berufspraxis in der Regel 
mindestens 95 Präsenztage (angenommene Wochenarbeitszeit von in der Regel 40 Stunden) abzuleisten. Während des 
Praktischen Studiensemesters werden Studierende in der Regel von einem Professor betreut. Das nach Maßgabe des 
Teil B des jeweiligen Studiengangs in der jeweils gültigen Fassung im integrierten Praktischen Studiensemester zu 
erbringende Modul umfasst die Ausbildung in der Praxis sowie vorbereitende oder nachbereitende Lehrveranstaltungen 
an der Hochschule.  
 
Die Studierenden sind zur Teilnahme an diesen Lehrveranstaltungen verpflichtet. Weitergehende Regelungen zum 
Praktischen Studiensemester werden im Teil B des jeweiligen Studiengangs in der jeweils gültigen Fassung festgelegt.  
 

3. Die Hochschule arbeitet in allen, die berufspraktische Ausbildung der Studierenden betreffenden Fragen mit den 
Praxisstellen zusammen.  
 

4. (4) Über die Ausbildung während der praktischen Studiensemester / Praktika haben die Studierenden schriftliche 
Berichte zu erstellen und diese von der Praxisstelle bestätigen zu lassen. Am Ende des Praktischen Studiensemesters 
/ der praktischen Tätigkeit stellt die Praxisstelle einen Tätigkeitsnachweis aus, der Art und Inhalt der Tätigkeit, 
Beginn und Ende der Ausbildungszeit sowie die Zahl der Präsenztage ausweist. Auf der Grundlage der 
Praxisberichte, der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und des Tätigkeitsnachweises wird entschieden, ob die 
Studierenden das Praktische Studiensemester / Praktika erfolgreich abgeleistet haben; wird das Praktische 
Studiensemester nicht als erfolgreich abgeleistet anerkannt, so kann es einmal wiederholt werden.  
 

5. Zuständig für die Entscheidung ist der Leiter des Praktikantenamtes oder der entsprechend  
§ 13 dieser Satzung benannte Verantwortliche für das Praxissemester. In Zweifelsfällen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Das Praktische Studiensemester ist erfolgreich absolviert, wenn die Ausbildung § 10 Fakultätsrat 
SPO BA-TA-18-1 für Bachelorstudiengänge Lesefassung vom 15. Juli 2021 (nach 10. Änderungssatzung) Seite 11 von 
43 in der Praxis erfolgreich abgeleistet wurde und alle Modulteilprüfungen der vor- bzw. nachbereitenden 
Lehrveranstaltungen bestanden sind. (5) Die dem integrierten Praktischen Studiensemester zugeordneten Modul- und 
ggf. Modulteilprüfungen sind spätestens bis zum Ende des auf das Praktische Studiensemester folgenden Semesters 
nachzuweisen.  

6. Die ordnungsgemäße Teilnahme an dem Praktischen Studiensemester ist spätestens vier Wochen nach 
Vorlesungsbeginn des auf das Praktischen Studiensemester folgende Semester nachzuweisen.  
 

7. Die Beschaffung eines Platzes für das Praktische Studiensemester / den betriebspraktischen Tätigkeiten obliegt 
den Studierenden. Die Praxisstellen sind von den Studierenden vorzuschlagen und vom Leiter des Praktikantenamtes 
bzw. dem in § 13 dieser Satzung benannten Verantwortlichen für das Praxissemester zu genehmigen. In Zweifelsfällen 
entscheidet der Prüfungsausschuss.  

 

Darüber hinaus gibt es studiengangspezifische Regelungen 

Die studiengangspezifischen Regelungen sind im speziellen Teil der SPO und  in der 
Modulbeschreibung des jeweiligen Studiengangs zu finden.  
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Lesen Sie dort die für Ihren Studiengang geltenden Regelungen nochmals nach! 

In der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik sind bei allen Studiengängen 110 
Präsenztage erforderlich, dies geht aus den jeweiligen Modulbeschreibungen sowie dem 
speziellen Teil der SPO hervor.  

VI Studierende sollten mind. 55 Tage im Ausland verbringen, man kann dies aber durch ein 
Auslandssemester ersetzen. Voraussetzung ist das abgeschlossene Grundstudium. 

Ausbildungsziel und Inhalte des Praxissemesters 
Die Studierenden sollen technische Projekte kennenlernen und möglichst selbstständig sowie 
mitverantwortlich unter Berücksichtigung der bestrieblichen Gegebeneheiten ingenieurmässig 
arbeiten. Die Ausbildungsziele und Inhalte stehen in den jeweiligen speziellen Teilen der SPO.  

Wo finde ich einen Praxissemester Platz? 
 

1. Im Karierie Portal: https://hs-aalen.de/courses/2/career_offers Dort finden Sie viele 
Angebote wie dieses: 
 

 
 

 

https://hs-aalen.de/courses/2/career_offers
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2. Auf der AIM Messe, die jedes Jahr an der Hochschule stattfindet 
 

 
 

3. Das Akademische Auslandsamt unterstützt Sie umfänglich wenn Sie Interesse an 
einem Auslandsparaktikum haben. Kontaktperson ist Frau Wirth: carola.wirth@hs-
aalen.de  

Muss ich den Vertrag mit der Firma des Praxissemesters vor-
legen? 
Das Arbeiten als reiner Werkstudent entspricht nicht den Zielen des Praxissemesters. Daher ist 
der Praxissemester Vertrag mit dem Unternehmen, bei dem Sie Ihr Praxissemester machen, vor 
Beginn des Praxissemesters im Sekretariat  vorzulegen und zu genehmigen. 

 

Der Praxissemester Bericht  
Der Praxissemester Bericht hat folgenden Inhalt: 

 

Deckblatt  

Die Vorlage für das Deckblatt finden Sie im Internet  
der Hochschule bei Ihrem Studiengang  
unter „Praktikantenamt“: Link zu den Vorgaben 

 

  

https://www.hs-aalen.de/de/facilities/208/contact
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Inhaltsverzeichnis 

1. Ehrenwörtliche Erklärung mit Unterschrift

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Aus fremden Quellen direkt oder indirekt
übernommene Gedanken habe ich als solche kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit habe ich bisher keinem anderen Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer Form
vorgelegt. Sie wurde bisher auch nicht veröffentlicht.

Ort, Datum _________________________        Unterschrift _________________________

2. Unterschrift des Betreuers der Firma mit Datum und Stempel

3. Einleitung: Unternehmen, Abteilung

4. Hauptteil: Technisches Projekt, Ingenieurgemäße Darstellung der Aufgabe und des
Arbeitsergebnisses

5. Fazit und Zusammenfassung

6. Literaturverzeichnis

Der Praxissemester Bericht hat mindestens 30 Seiten, es sei denn in der für Ihren 
Studiengang gültigen Modulbeschreibung wird anderes gefordert.  

So ist beispielsweise im Studiengang MBP/MBW/MBX der Umfang des Berichts auf 15 bis 20 
Seiten plus Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis und Quellenverzeichnis 
begrenzt: 

 Schriftgröße 12
 1,5‐fachem Zeilenabstand gestaltet sein
 Absätze werden durch Leerzeile getrennt
 Neue Gliederungsabschnitte werden mit vorher zwei Leerzeilen getrennt
 Nach einer Gliederungsüberschrift wird wie bei einem Absatz eine Leerzeile eingefügt
 Max. ein Drittel des Berichtes soll aus Abbildungen oder Tabellen bestehen

Unterliegt der Bericht der Geheimhaltung? 
Der Bericht wird nur vom Sekretariat und vom Leiter des Praktikantenamtes eingesehen und geht 
nach einer Aufbewahrungsfrist von 12 Monaten an Sie zurück. Sollten Sie den Bericht nicht 
abholen wird dieser vernichtet.  
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Bestätigung der Firma 
Die Firma, in der Sie das Praxissemester ableisten, füllt nachstehendes Formblatt aus, das Sie 
auf der Hochschulseite unter „Praktikantenamt“ finden: 

 

 

 

Wann muss der Bericht im Sekretariat abgegeben werden ? 
Der Bericht muss spätestens 4 Wochen nach Beginn des darauffolgenden Semesters in 
schriftlicher Form im Sekretariat Ihres Studiengangs abgegeben werden. Nur dort erhält der 
Bericht einen Eingangsstempel. Der Bericht darf nicht beim Leiter des Praktikantenamts 
abgegeben werden. 

Wann wird das Praxissemester im System verbucht? 
Um das Praxissemester im System verbuchen zu können muss Ihr Studiendekan eine Freigabe 
erteilen. Dazu müssen Sie in Absprache mit Ihrem Studiendekan einen Vortrag über Ihr 
Praxissemester halten. Datum und Ort spricht der Studiendekan mit Ihnen ab. Erst danach kann 
das Praxissemester verbucht werden. 
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Nachfolgend finden Sie die Checkliste nach der das Praktikantenamt abprüft, ob alle notwendigen 
Punkte erreicht wurden. 
 

 
 
 

An wende ich mich bei Fragen? 
Bei Fragen wenden Sie sich an das Sekretariat Ihres Studiengangs oder an das Sekretariat des 
Praktikantenamts: nicole.merz@hs-aalen.de 

Ihr Sekretariat kennt die studiengangspezifischen,  speziellen Anforderungen genau und hilft 
Ihnen gerne weiter.  

 

Das Praktikantenamt wünscht Ihnen viel Freude in Ihrem 
Praxissemester ! 

 

Bericht fristgerecht eingegangen 

Tätigkeitsnachweis (mind. 110 Präsenztage)

Deckblatt: Matrikelnummer, Name, Vorname, Studiengang des Verfassers

Name des Unternehmens mit Anschrift und Webseite

Inhaltsverzeichnis

Kurzdarstellung Unternehmen

Darstellung durchgeführte Aufgaben

Quellenverzeichnis über verwendete Zitate, Bücher, Firmenunterlagen etc.

Abbildungsverzeichnis mit fortlaufender Nummerierung

Ehrenwörtliche Erklärung /Sperrvermerk

Bericht 30 Seiten 

Unterschrift der Firma/Betreuer auf dem Bericht

Vortrag gehalten

Praxissemester verbucht
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